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B 145 Revision Parlamentsrecht 
 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 31. Ja-
nuar 2023 

Anträge der RK vom 8. Februar und der SPK 
vom 1. März 2023 für die 2. Beratung 

      Gesetz 
über die Organisation und Geschäftsführung 
des Kantonsrates 
(Kantonsratsgesetz, KRG) 

 

 Der Kantonsrat des Kantons Luzern,  

 nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 27. September 2022,  

 

 beschliesst:  

 I.  

 Gesetz über die Organisation und Geschäftsführung 
des Kantonsrates (Kantonsratsgesetz, KRG) vom 
28. Juni 19761 (Stand 1. April 2022) wird wie folgt ge-
ändert: 

 

§  2 
Provisorisches Büro 

§  2 Abs. 1 bis (neu)  

 1 bis Sofern das älteste Mitglied diese Aufgabe bereits 
einmal innehatte, besorgt das nächstälteste Mitglied 
oder bei dessen Verhinderung das drittälteste Mit-
glied des Kantonsrates als Alterspräsident oder als 
Alterspräsidentin die Präsidialaufgaben. 

 

§  19 
Fraktionen 

§  19 Abs. 2 (geändert) §  19 Abs. 2 (geändert, RK) 
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2 Die Fraktionsmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen 
Fraktionspräsidenten oder eine Fraktionspräsidentin 
und deren Stellvertretungen. 

2 Die Fraktionsmitglieder wählen aus ihrer Mitte ein 
Fraktionspräsidium. Es konstituiert sich selbst und 
delegiert ein Mitglied für eine Legislatur in die Ge-
schäftsleitung. 

2 Die Fraktionsmitglieder wählen aus ihrer Mitte ein 
Fraktionspräsidium. Das Fraktionspräsidium konstitu-
iert sich selbst und delegiert eines seiner Mitglieder 
für eine Legislatur in die Geschäftsleitung. 

§  22 
Vertretung der Fraktionen 

§  22 Abs. 1 (geändert)  

1 Die Fraktionen sollen in der Regel in den Kommissi-
onen im Verhältnis ihrer Mitgliederzahl vertreten sein. 

1 Die Fraktionen sind in den Kommissionen im Ver-
hältnis ihrer Mitgliederzahl vertreten. 

 

 §  27c (neu) 
Amtsgeheimnis bei der Aufsichts- und Kontrollkom-
mission 

 

 1 Die Mitglieder des Regierungsrates und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwal-
tung gewähren der Aufsichts- und Kontrollkommis-
sion die im Rahmen der Prüftätigkeit gemäss § 27a 
für die Wahrnehmung der Oberaufsicht notwendige 
Auskunft über dienstliche Angelegenheiten und Ein-
sicht in die Akten. Es bedarf keiner Entbindung vom 
Amtsgeheimnis. 

 

 2 Der Regierungsrat kann beim Präsidium der Auf-
sichts- und Kontrollkommission die Beschränkung 
dieser Informationsrechte auf einen Ausschuss bean-
tragen, sofern dies zur Wahrung überwiegender öf-
fentlicher Interessen, zum Schutze der Persönlichkeit 
oder aus Rücksicht auf ein hängiges Verfahren gebo-
ten ist. 
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 3 Das Präsidium der Aufsichts- und Kontrollkommis-
sion entscheidet abschliessend über den Antrag des 
Regierungsrates. Dafür stehen ihm die vollumfängli-
chen Informationsrechte zu. Bei Stimmengleichheit 
steht dem Präsidenten oder der Präsidentin der 
Stichentscheid zu. 

 

 4 Soweit in einer Angelegenheit die Informations-
rechte beschränkt sind, steht die Prüftätigkeit ge-
mäss § 27a, insbesondere die Befugnis zu Befragun-
gen und zur Einsicht in Akten, in dieser Angelegen-
heit nur dem Ausschuss zu. 

 

 5 Die Mitglieder der Aufsichts- und Kontrollkommis-
sion und beigezogene aussenstehende Sachverstän-
dige sind ihrerseits in Bezug auf vorgelegte Verwal-
tungsakten und Äusserungen von Behördenmitglie-
dern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kan-
tonalen Verwaltung an das Amtsgeheimnis gebun-
den. Der Regierungsrat oder der zuständige Depar-
tementsvorsteher oder die zuständige Departements-
vorsteherin bestimmt im Einzelfall, was Gegenstand 
des Amtsgeheimnisses bildet. 

 

 6 Bei der Wahrnehmung der Oberaufsicht hinsichtlich 
der Geschäftsführung der Gerichte und der Tätigkeit 
der ihnen unterstellten Behörden gelten für die Befra-
gungen und die Aktenherausgabe die Bestimmungen 
der Absätze 1–5 sinngemäss. Zuständig für den An-
trag auf Beschränkung der Informationsrechte ist der 
Präsident oder die Präsidentin des Kantonsgerichtes. 

 

§  28 
Amtsgeheimnis 

§  28 Abs. 1 (geändert) 
Amtsgeheimnis bei den übrigen Kommissio-
nen (Überschrift geändert) 
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1 Die Befugnis, Mitglieder des Regierungsrates und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Ver-
waltung gegenüber Kommissionen und Kommissi-
onsausschüssen für Befragungen und für die Her-
ausgabe von Akten gemäss den §§ 25–27a vom 
Amtsgeheimnis zu entbinden, steht dem Regierungs-
rat zu. 

1 Die Befugnis, Mitglieder des Regierungsrates und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Ver-
waltung gegenüber den übrigen Kommissionen und 
Kommissionsausschüssen für Befragungen und für 
die Herausgabe von Akten gemäss den §§ 25–27a 
vom Amtsgeheimnis zu entbinden, steht dem Regie-
rungsrat zu. 

 

§  29 
Information der Öffentlichkeit und der Fraktionen 

§  29 Abs. 3 (geändert)  

3 Die Kommissionsmitglieder dürfen unter Wahrung 
des Amtsgeheimnisses (§ 28) ihre Fraktionen über 
die Kommissionsverhandlungen informieren. Nicht 
informieren dürfen sie über persönliche Äusserungen 
anderer Kommissionsmitglieder, die mit dem Bera-
tungsgegenstand in keinem Zusammenhang stehen. 

3 Die Kommissionsmitglieder dürfen unter Wahrung 
des Amtsgeheimnisses (§§ 27c und 28) ihre Fraktio-
nen über die Kommissionsverhandlungen informie-
ren. Nicht informieren dürfen sie über persönliche 
Äusserungen anderer Kommissionsmitglieder, die 
mit dem Beratungsgegenstand in keinem Zusam-
menhang stehen. 

 

§  49a 
Offenlegung von Interessenbindungen 

§  49a Abs. 5 (neu)  

 5 Ehemalige Interessenbindungen sind ebenfalls of-
fenzulegen, sofern diese in den Zeitraum der vier 
Jahre vor Eintritt in den Kantonsrat fallen. 

 

§  63a 
Stellungnahme des Regierungsrates 

§  63a Abs. 3 (geändert) §  63a Abs. 3 (geändert, SPK) 

3 Sind bei einem Vorstoss die wesentlichen Forde-
rungen bereits erfüllt, stellt der Regierungsrat mit die-
ser Begründung Antrag auf dessen Ablehnung. 

3 Sind bei einem Vorstoss die wesentlichen Forde-
rungen bereits erfüllt, stellt der Regierungsrat mit die-
ser Begründung Antrag auf dessen Ablehnung. Er 
hat in seiner Stellungnahme die Erfüllung der Forde-
rungen darzulegen. 

3 Sind bei einem Vorstoss die wesentlichen Forde-
rungen im Zeitpunkt der Einreichung bereits erfüllt, 
stellt der Regierungsrat mit dieser Begründung An-
trag auf dessen Ablehnung. Er hat in seiner Stellung-
nahme die Erfüllung der Forderungen darzulegen. 

§  77 
Aufzählung 

§  77 Abs. 1  
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1 Zu den Planungsberichten im Sinn dieses Gesetzes 
gehören: 

1 Zu den Planungsberichten im Sinn dieses Gesetzes 
gehören: 

 

a. das Legislaturprogramm (§ 78), a. (geändert) die Kantonsstrategie und das Legisla-
turprogramm (§ 78), 

 

§  78 
Legislaturprogramm 

§  78 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 2 
Kantonsstrategie und Legislaturprogramm (Über-
schrift geändert) 

 

1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat in-
nert sechs Monaten nach Beginn der Amtsdauer sein 
Legislaturprogramm. 

1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat in-
nert sechs Monaten nach Beginn der Amtsdauer die 
Kantonsstrategie zusammen mit dem Legislaturpro-
gramm. 

 

 1bis Die Kantonsstrategie soll namentlich Aufschluss 
geben über 

 

 a. die grundsätzlichen und langfristigen Ziele des 
Kantons, 

 

 b. die für den Kanton bedeutenden übergeordneten 
Entwicklungen, 

 

 c. den aus den Zielen und Entwicklungen abgeleite-
ten Handlungsbedarf und die damit zusammen-
hängenden Handlungsschwerpunkte. 

 

2 Das Legislaturprogramm soll namentlich Aufschluss 
geben über 

2 Das Legislaturprogramm soll namentlich Aufschluss 
geben über 

 

a. wesentliche neue Aufgaben des Kantons und die 
dafür benötigten zusätzlichen Ressourcen, 

a. (geändert) die geplanten Massnahmen zur Um-
setzung der Kantonsstrategie, 

 

b. die grundsätzlichen Absichten und Erwägungen, 
von denen sich der Regierungsrat als Gesamtbe-
hörde während der Amtsdauer leiten lässt, 

b. (geändert) weitere wesentliche neue Entwicklun-
gen im Kanton, 
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c. die geplanten Massnahmen zur Umsetzung der 
Absichten und Erwägungen und 

c. (geändert) die Aufgaben und Zielsetzungen wäh-
rend der Amtsdauer. 

 

d. die Dringlichkeitsordnung, nach welcher der Re-
gierungsrat dem Kantonsrat wichtige Vorlagen zu 
unterbreiten gedenkt. 

d. aufgehoben  

§  79a 
Bemerkungen zum Legislaturprogramm und zum 
Aufgaben- und Finanzplan 

§  79a Abs. 1 (geändert) 
Bemerkungen zur Kantonsstrategie, zum Legislatur-
programm und zum Aufgaben- und Finanz-
plan (Überschrift geändert) 

 

1 Die vom Kantonsrat beschlossenen Bemerkungen 
werden dem Legislaturprogramm und dem Aufga-
ben- und Finanzplan als Anhang beigefügt. 

1 Die vom Kantonsrat beschlossenen Bemerkungen 
werden der Kantonsstrategie, dem Legislaturpro-
gramm und dem Aufgaben- und Finanzplan als An-
hang beigefügt. 

 

§  82b 
Aufgabe des Regierungsrates 

§  82b Abs. 1 (geändert)  

1 Innert einem Jahr, seit das Zustandekommen einer 
Verfassungsinitiative (Teilrevision der Staatsverfas-
sung) oder einer Gesetzesinitiative veröffentlicht 
wurde (§ 135 des Stimmrechtsgesetzes), unterbreitet 
der Regierungsrat dem Kantonsrat Botschaft und 
Entwurf für dessen Stellungnahme. 

1 Innert einem Jahr, seit das Zustandekommen einer 
Verfassungsinitiative (Teilrevision der Kantonsverfas-
sung) oder einer Gesetzesinitiative veröffentlicht 
wurde (§ 141 des Stimmrechtsgesetzes), unterbreitet 
der Regierungsrat dem Kantonsrat Botschaft und 
Entwurf für dessen Stellungnahme. 

 

§  87 
Ergänzende Vorschriften 

§  87 Abs. 2 (neu)  

 2 Er kann überdies Massnahmen vorsehen, die es 
den Ratsmitgliedern erlauben, die Mandatsausübung 
mit der Betreuung ihrer vorschulpflichtigen Kinder zu 
vereinbaren. 

 

 II.  
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 Gesetz über die Rechtsstellung der obersten Verwal-
tungs- und Gerichtsbehörden (Behördengesetz, 
BehG) vom 17. November 19702 (Stand 
1. Juni 2015) wird wie folgt geändert: 

 

§  9 
Amtsgeheimnis 

§  9 Abs. 4 (neu) §  9 Abs. 4 (geändert, RK) 

 4 Gegenüber der Aufsichts- und Kontrollkommission 
hat ein Behördenmitglied gemäss §27c des Geset-
zes über die Organisation und Geschäftsführung des 
Kantonsrates vom 28. Juni 19763 ohne Zustimmung 
seiner Behörde Auskunft zu erteilen und Akten her-
auszugeben. 

4 Gegenüber der Aufsichts- und Kontrollkommission 
des Kantonsrates hat ein Behördenmitglied gemäss 
§ 27c des Gesetzes über die Organisation und Ge-
schäftsführung des Kantonsrates vom 28. Juni 19764 
ohne Zustimmung seiner Behörde Auskunft zu ertei-
len und Akten herauszugeben. 

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

 Die Änderung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft. Sie unter-
liegt dem fakultativen Referendum. 

 

 Luzern,  

 Im Namen des Kantonsrates 
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber: 
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